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Sitzung vom 07. April 2026  

Beschl. Nr. 2026-97 
0.3.2 Urnengänge 

Einwohnerkontakte: Gesamterneuerungswahlen Stadt Adliswil 2026 - 2030, 
Wahlergebnis; Kenntnisnahme und Feststellung Eintritt Rechtskraft 

 
 
Ausgangslage 
 
Am 8. März 2026 fand der erste Wahlgang für die Erneuerungswahlen des Grossen 
Gemeinderats, Stadtrat und Schulpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030 statt. Der 
Zusammenzug der durch das Wahlbüro ermittelten Auswertungsergebnisse wurde am 
10. März 2026 im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht. Die Rechtskraftbescheinigung 
des Bezirksrats Horgen vom 20. März 2026 liegt vor. 
 
Ebenso fand am 8. März 2026 der erste Wahlgang der evangelisch-reformierten 
Kirchenpflege Sihltal für die Amtsdauer 2026 – 2030 statt. Der Zusammenzug der durch das 
Wahlbüro ermittelten Auswertungsergebnisse wurde am 8. März 2026 auf der Website der 
Kirche (www.refsihltal.ch) sowie am 10. März 2026 im amtlichen Publikationsorgan der 
Stadt Adliswil veröffentlicht. Die Rechtskraftbescheinigung der Bezirkskirchenpflege Horgen 
vom 18. März 2026 liegt vor. 
 
Rekurse gemäss § 19 Abs. 1 Bst. c des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) sind innert 
der mit der Veröffentlichung der Ergebnisse angesetzten Frist von fünf Tagen keine erhoben 
worden. Die amtlich veröffentlichten Auswertungsergebnisse sind demnach unverändert 
geblieben. 
 
 
Erwägungen 
 
Gestützt auf § 83 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) hat der Stadtrat 
als wahlleitende Behörde die Rechtskraft des Wahlergebnisses festzustellen. 
 
 
 
Der Stadtrat fasst, gestützt auf § 83 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR), 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Vom Ergebnis der Erneuerungswahlen des Grossen Gemeinderats, Stadtrat und 
Schulpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030 wird Kenntnis genommen. 
 

2 Vom Ergebnis der Erneuerungswahl der evangelisch-reformierten Kirchenpflege 
Sihltal für die Amtsdauer 2026 – 2030 wird Kenntnis genommen. 
 

  

http://www.refsihltal.ch/
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3 Der Eintritt der Rechtskraft der Wahlergebnisse wird hiermit festgestellt. 
 

4 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 

5 Mitteilung an: 
 
5.1 Grosser Gemeinderat 
5.2 Stadtrat 
5.3 Schulpflege 
5.4 Wahlbüro 
5.5 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal (mit separatem Schreiben) 
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